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gesichert ist, besitzt sie eine Feststellvorrichtung. Nach der Gesamtanordnung (Fig. 988—-991)
unterscheidet man Vollscheiben und Texlscheiben. Die ersteren, bei denen die Grube völlig be-
deckt ist, besitzen zwei rechtwinklig oder drei unter 60° sich schneidende Gleise; nach der Form

unterscheidet man: Kreuzscheibe (Fig. 988) und Sternscheibe (Fig. 989). Die Teilscheiben (Fig. 990)

überdecken nur einen Teil der Grube und tragen nur ein Gleis. Bei ihnen liegt der Drehpunkt
in der Mitte der kreisrunden Grube. Teilscheiben bilden die Regel für Lokomotiven. Bei den

Pendelscheiben (Fig. 991), die keinen vollen Kreis, sondern nur einen kleinen Kreisabschnitt be-

schreiben können, ist der Drehzapfen an einem Einde der Scheibe gelagert. Die Unterstützung

der Drehscheiben geschieht durch zwei Eisenblechträger. Diese sind durch Querträger versteift,

von denen die in der Nähe des Drehpunktes liegenden mittels eines Gußstückes und zweier starker

Tragschrauben die Last auf ein Querstück aus Gußstahl übertragen, in das der Zapfen eingesetzt

ist. Der äußere Umfang der Scheiben trägt Räder, die sich auf eine in der Grube gelagerte
Schiene stützen und zum Tragen der Drehscheibe oder nur
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der Schiebebühnen besteht aus zwei Längsträgern, die durch BEN
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die auf rechtwinklig zu den Fahrgleisen liegenden Schienen
laufen. Man unterscheidet versenkte und unversenkte Schiebe- eeu: a,

bühnen, oder solche mit bzw. ohne Laufgrube. Bei ersteren liegen
die Laufgleise in einer Grube, die etwa 40—50 en tiefer ist als die dadurch vollständig unter-

brochenen Fahrgleise. Bei den letzteren befinden sich Lauf- und Fahrschienen in gleicher Höhe,
und die Fahrschienen sind daher nicht oder nur «uf ganz kurze Strecken unterbrochen.

C. Bahnhöfe, Betriebs- und Sicherungsanlagen.

I. Bahnhöfe.

Bahnhöfe sind Örtlichkeiten für den öffentlichen Verkehr zwischen Publikum und Eisen-

bahn und zugleich für die Erledigung der Geschäfte des inneren Betriebsdienstes, also eine Ver-
bindung von Verkehrs- und Betriebsanlagen für den Personen- und für den Güterverkehr nebst
Betriebsanlagen für den Rangver- (Verschiebe-) Dienst und für den Werkstättendienst.

Die Personenbahnhöfe bestehen aus Gleisanlagen mit seitlichen oder zwischenliegenden,

offenen oder bedeckten Bahnsteigen nebst Empfangs- und Nebengebäuden sowie Räumen und
Laderampenfür Post- und Eilgut, Rampen für Kutschen, Pferde usw. Hierzu kommen an Orten, wo

Personenzüge regelmäßig zusammengestellt werden, noch die als Abstellbahnhof bezeichneten Be-

triebsanlagen, nämlich: Gleise zum Aufstellen, Reinigen und Neuordnen der Personenzüge, dazu

Wagen- und Lokomotivschuppen nebst Zubehör an Gleisen, Drehscheiben, Kohlenbühnen und

. Wasserstationen; auch Anstalten zur Versorgung der Personenwagen mit Leuchtgas usw.
Die @üterbahnhöfe gliedern sich weiter in Stückgut-, Rohgut-, Vieh- und Hafenbahnhöfe.

Die Stückgutbahnhöfe (Güterbahnhöfe im engeren Sinne) für stückweise zu verwiegende Sendungen
bestehen aus Güterschuppen nebst zugehörigen Gleisanlagen; die Rohgutbahnhöfe für Wagen-
ladungsverkehr mit Feldfrüchten, Kohlen, Steinen, Erz, Holz usw. werden aus wiederholten,

stumpf endigenden Gruppen von je zwei Gleisen mit zwischengelegten Ladestraßen gebildet, nebst

Zubehör an Brückenwagen, Rampen, Kranen usw. Die Viehbahnhöfe enthalten an und zwischen

den Gleisen größere Rampenanlagen zur Verladung des Viehes, Stallungen, Anlagen zum Füttern

und Tränken der Tiere sowie zum Reinigen und Desinfizieren der Wagen mit kaltem und heißem


